
I. An das
Referat für Arbeit und Wirtschaft / Referatsleitung-Veranstaltungen (RAW-fb 6)

Tgb. Nr. 25/518 Oktoberfest 2025 Schluss- und Erfahrungsbericht 

II. über: S-II-E/J/SGL

über: S-II-E/L 

über: S-II-L     

an: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in obiger Sache übermitteln wir folgenden Beitrag: 

Das Stadtjugendamt München, Fachstelle Jugendschutz (S-II-E/J/JS), betreibt während des 

Oktoberfestes die Jugendschutzstelle im Service-Zentrum Theresienwiese. 

Eine zentrale Aufgabe der Jugendschutzstelle ist die Unterstützung und Betreuung von in Not 

geratenen Kindern und Jugendlichen bis zur Zuführung an ihre Erziehungsberechtigten oder 

andere geeignete Betreuungspersonen. Tägliche Kontrollgänge in den Festzelten und auf dem 

Festgelände unterstützen zudem die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) und der 

Oktoberfestverordnung. Die Jugendschutzstelle beinhaltet darüber hinaus ein Angebot für 

Familien (Wickel- und Stillecke).  

Im Jahr 2025 war die Jugendschutzstelle täglich von 18:00 bis 23:30 Uhr mit je einer 

hauptamtlichen Fachkraft sowie drei Hilfskräften besetzt. 

Betreute Kinder / Jugendliche Summe davon 
alkoholisiert 

Verloren gegangene Kinder unter 14 Jahren 0 0 

vor 20:00 Uhr 0 0 

nach 20:00 Uhr 0 0 

Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren 3 2 

vor 20:00 Uhr 1 0 
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nach 20:00 Uhr 2 2 

Jugendliche unter 18 Jahren 2 2 

alkoholisierte Eltern mit Kind 4 4 

Kinderwagenverstöße 170 0 

Gesamt 179 8 

Im Jahr 2025 mussten keine Kinder unter 14 Jahren betreut werden. 

Fünf Jugendliche wurden seitens Security / Aicher Ambulanz dem Jugendschutz übergeben und 

betreut. Es konnte stets ein sicherer Heimweg bzw. eine Abholung durch die 

Erziehungsberechtigten organisiert werden. Zudem wurden vier alkoholisierte Eltern mit Kindern 

betreut und beraten. In allen Fällen konnte eine Sicherung des Kindeswohls sowie eine sichere 

Heimfahrt durch unsere Kolleg*innen organisiert, bzw. begleitet werden. 

Zahlreiche Erziehungsberechtigte wurden auf das Kinderwagenverbot nach 18:00 Uhr sowie auf 

die „Unter 6 Jahre-Verbots-Regelung nach 20:00 Uhr“ in den Zelten und Biergärten 

hingewiesen. Es wurden ca. 170 Kinderwagenverstöße registriert und rund 70 Eltern 

angesprochen, die deutlich nach 18:00 Uhr noch mit Kinderwagen anzutreffen waren.  

An allen 16 Tagen wurden täglich zwischen 19:00 und 23:30 Uhr 3 - 4 Rundgänge über das 

Festgelände sowie durch die Festzelte getätigt. Die Wiesnwirte und Betreiber waren über alle 

relevanten Jugendschutzgesetze informiert; Aushänge gesetzlicher Regelungen sichtbar 

ausgehängt. Seitens der Security Mitarbeiter*innen sowie des Bedienungspersonals bestanden 

Informationslücken, insbesondere hinsichtlich der Kinderwagenregelung sowie der  

„unter 6 Jahre-Verbots-Regelung nach 20:00 Uhr“, welche in die tägliche Lagebesprechung 

eingebracht wurden.    

Mit freundlichen Grüßen 

III. Ablage zum Vorgang S-II-E/J/JS

Verfasser/in 
Name/Tel. 

S-II/L S-II-E/L S-II-E/J/SGL S-II-E /J/JS


